Gemeinde Nordheim

Landkreis Heilbronn

Ergänzung der

Richtlinien

der Gemeinde Nordheim

zur Förderung der Vereine

vom 15.10.2004
Der Gemeinderat der Gemeinde Nordheim hat in seiner Sitzung am 15. Oktober 2004 die Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde vom 23. April 1990 wie folgt ergänzt:

1. In Abschnitt II wird folgende Ziffer 8.4 eingefügt:

Öffentliche Veranstaltungen der örtlichen Vereine ohne Bewirtschaftung in den gemeindeeigenen Räumlichkeiten, für die kein Eintritt erhoben wird, können auf Antrag mit bis zu 100,-- € bezuschusst werden.
2.
Diese Ergänzung tritt zum 1. November 2004 in Kraft.
